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Änderung der Prüfungs- und Studienordnung für den fachwissenschaftlichen Masterstudiengang  
an der Universität Bielefeld vom 5. Oktober 2011 

 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) ), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Okto-
ber 2009 (GV. NRW. S. 517),  hat die Universität Bielefeld folgende Ordnung erlassen: 
 

Artikel I 
 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den fachwissenschaftlichen Masterstudiengang an der Universität Bielefeld 
vom 31. März 2009 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - Jg. 38 Nr. 5 S. 
152), zuletzt geändert am 02. November 2009 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Bekanntma-
chungen - Jg. 38 Nr. 19 S. 396), wird wie folgt geändert: 
 
Die Anlage zur Masterprüfungsordnung (MPO Ed.) vom 31. März 2009, zuletzt geändert am 02. November 2009, 
erhält folgende neue Fassung: 
 
„Anlage zur Masterprüfungsordnung (MPO Fw.)- Einzelleistungen im Antwortwahlverfahren 
 
(1) Eine schriftliche Einzelleistung kann im Antwortwahlverfahren (Multiple-Choice) erbracht werden. Hierbei wer-
den schriftliche Aufgaben gestellt, die durch die Angabe der für zutreffend befundenen Antwort (eine oder mehre-
re) aus einem Katalog vorgegebener Antwortmöglichkeiten gelöst werden.  
 
(2) Enthält die Einzelleistung außer dem Teil mit Aufgaben im Antwortwahlverfahren noch weitere Teile mit ande-
ren Erbringungsformen, so gelten die Bestimmungen dieser Anlage für die gesamte Einzelleistung, sofern die 
Bewertungspunkte einschließlich etwaiger Gewichtsfaktoren nach Absatz 10, die für den Anteil von Aufgaben im 
Antwortwahlverfahren vergeben werden, mehr als 40 % beträgt und/oder in dem Teil im Antwortwahlverfahren 
eine bestimmte Anzahl von Bewertungspunkten erreicht werden muss. Finden die Bestimmungen dieser Anlage 
gemäß Satz 1 Anwendung, sind für alle Teile vor Durchführung der Einzelleistung die jeweils erzielbaren Punkte 
und die Gesamtpunktesumme festzulegen. Sofern in einzelnen Teilen eine bestimmte Anzahl von Bewertungs-
punkten erreicht werden muss, um die gesamte Einzelleistung zu bestehen, ist diese festzulegen. Ferner ist für 
die gesamte Einzelleistung die für das Bestehen erforderliche Mindestpunktzahl festzulegen. Diese Angaben sind 
mit der Aufgabenstellung auszuweisen. Für die gesamte Einzelleistung sind die Festlegungen gemäß den Absät-
zen 7 und 11 zu treffen.  
 
(3) Bei Ein-Antwort-Aufgaben (1 aus n) folgen auf eine Frage, auf eine unvollständige Aussage usw. n Antworten, 
Aussagen oder Satzergänzungen. Hier ist je nach Aufgabenstellung die einzig richtige, einzig falsche oder die 
beste Antwort auszuwählen und zu kennzeichnen. 
 
(4) Bei Mehrfach-Antwort-Aufgaben (x aus n) folgen auf eine Frage, eine unvollständige Aussage usw. n Antwor-
ten, Aussagen oder Satzergänzungen von denen mehrere (x) Antworten richtig oder falsch sind. Bei jeder Antwort 
ist zu entscheiden, ob sie für die Aufgabenstellung zutrifft oder nicht. Die Aufgabenstellung kann mit dem Hinweis 
versehen werden, wie viele der vorgegebenen Antworten zutreffen. 
 
(5) Die Aufgaben müssen auf die mit dem Modul oder Modulelement zu vermittelnden Inhalte und Kompetenzen 
abgestellt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 
 
(6) Bei den Aufgaben ist von der prüfungsberechtigten Personen vorab festzulegen, welche Antworten als zutref-
fend anerkannt werden. Vor Durchführung der Einzelleistung sind die Aufgaben und die festgelegten Antworten 
von einer zweiten prüfungsberechtigten Person darauf zu überprüfen, ob sie den Anforderungen des Absatzes 5 
genügen. Eine der beiden prüfungsberechtigten Personen muss der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer angehören. 
 
(7) Vor Durchführung der Einzelleistung ist eine Beschreibung der Einzelleistung anzufertigen. Diese enthält  
- die Aufgabenauswahl; 
- eine Darstellung der Bewertungsregeln gemäß Absatz 8 ggf. einschließlich des Gewichtungsfaktors gemäß 

Absatz 10; 
- den Namen der prüfungsberechtigten Person, die die Einzelleistung abnimmt, und der weiteren prüfungsbe-

rechtigten Person nach Absatz 6; 
- eine Musterlösung, die bei der Einsicht in die Studierendenakten bereitzuhalten ist. Aus der Musterlösung 

muss die Aufgabenart gemäß Absatz 3 oder 4, die maximal zu erreichende Gesamtpunktesumme G, die für 
das Bestehen der Einzelleistung erforderliche Mindestpunktzahl M sowie ein Zuordnungsschema von Punk-
ten zu Noten gemäß Absatz 11 hervorgehen. 

 
(8) Bei Ein-Antwort-Aufgaben wird für jede Aufgabe ein Bewertungspunkt vergeben, wenn genau die festgelegte 
Antwort gegeben wurde. Kein Bewertungspunkt wird vergeben, wenn eine andere Antwort, mehrere Antworten 
oder gar keine Antwort gegeben wurden.  
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Bei Mehrfach-Antwort-Aufgaben wird für jede zutreffende und markierte Antwort sowie für jede nicht zutreffende 
und nicht markierte Antwort, also bei Übereinstimmung zwischen festgelegter und tatsächlicher Antwort, ein Be-
wertungspunkt vergeben. Besteht keine Übereinstimmung zwischen festgelegter und tatsächlicher Antwort, so 
wird kein Bewertungspunkt vergeben; ein Punktabzug findet nicht statt. Es werden ebenfalls keine Bewertungs-
punkte vergeben, wenn keine der Antworten gewählt wurden, auch wenn dabei nicht zutreffende Antworten kor-
rekt nicht markiert worden sind, und wenn alle Antworten markiert wurden, auch wenn dabei zutreffende Antwor-
ten korrekt markiert wurden. Enthält die Aufgabenstellung einen Hinweis darauf, wie viele der vorgegebenen 
Antworten zutreffen, werden ebenfalls keine Bewertungspunkte vergeben, wenn insgesamt weniger oder mehr 
Antworten als die festgelegte Anzahl markiert werden.  
Die Fächerspezifischen Bestimmungen können abweichende Regelungen vorsehen. Die Bewertungsregeln ein-
schließlich der Gesamtpunktesumme G und der Mindestpunktzahl M werden jeweils mit der Aufgabenstellung 
ausgewiesen. 
 
(9) Bemerkungen und Texte, mit denen die Aufgaben diskutiert und Antwortalternativen in Frage gestellt oder als 
teilweise richtig und teilweise falsch bezeichnet werden, werden bei der Bewertung von Aufgaben im Antwort-
wahlverfahren nicht berücksichtigt. 
 
(10) Jede Aufgabe kann einen Gewichtungsfaktor erhalten, mit dem die Bewertungspunkte vor der Berechnung 
der Gesamtpunktesumme multipliziert wird. Der Gewichtungsfaktor ist mit den Aufgaben auszuweisen. 
 
(11) Für das Zuordnungsschema gilt als Grundsatz: Wurde die für das Bestehen der Einzelleistung erforderliche 
Mindestpunktzahl M erreicht, so lautet die Note  
sehr gut  (1,0)  wenn mindestens 90 %, 
 (1,3)  wenn mindestens 80 % bis unter 90 %, 
gut  (1,7)  wenn mindestens 70 % bis unter 80 %, 
 (2,0)  wenn mindestens 60 % bis unter 70 %, 
 (2,3)  wenn mindestens 50 % bis unter 60 %, 
befriedigend  (2,7)  wenn mindestens 40 % bis unter 50 %, 
 (3,0)  wenn mindestens 30 % bis unter 40 %, 
 (3,3)  wenn mindestens 20 % bis unter 30 %, 
ausreichend  (3,7)  wenn mindestens 10 % bis unter 20 %, 
 (4,0)  wenn mindestens  0 % bis unter 10 % 
der darüber hinaus erzielbaren Punkte erreicht wurden.  
 
(12) Wird eine Aufgabe gemäß den Absätzen 13, 14 oder 15 nach Durchführung der Einzelleistung nicht berück-
sichtigt, so erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die entsprechende Aufgabe die maximal mögliche 
Bewertungspunktzahl. Gesamtpunktesumme und Mindestpunktzahl bleiben unverändert. 
 
(13) Stellt sich nach Durchführung der Einzelleistung heraus, dass eine oder mehrere Aufgaben im Antwortwahl-
verfahren fehlerhaft sind, ist diese bzw. sind diese entsprechend Absatz 12 nicht zu berücksichtigen 
 
(14) Stellt sich nach einer ersten Bewertung der Aufgaben heraus, dass es eine oder mehrere Aufgaben gibt, bei 
denen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Null Bewertungspunkte erzielt haben, so ist diese bzw. sind diese 
entsprechend Absatz 12 nicht zu berücksichtigen.  
 
(15) Stellt sich nach einer Bewertung der Aufgaben heraus, dass weniger als 20 Prozent aller Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eine Note besser oder gleich 2,3 erreicht haben, so ist eine neue Bewertung vorzunehmen. Hier-
bei ist diejenige Aufgabe bzw. eine derjenigen Aufgaben, bei welcher die maximal mögliche Bewertungspunktzahl 
von den wenigsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern erzielt wurde, entsprechend Absatz 12 nicht mehr zu be-
rücksichtigen. Das Verfahren ist nötigenfalls zu wiederholen.“ 
 

Artikel II 
 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche 
Bekanntmachungen - in Kraft.  
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Bielefeld vom 7. Juli 2011. 
 
Bielefeld, den 5. Oktober 2011  
 

Der Rektor 
der Universität Bielefeld 

In Vertretung 
Universitätsprofessor Dr. Rolf König 

 


